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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ '16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 '18. November 2013

Gültig bis
't9.09.2028 Registriernummer 2 Nt-201 8-002218615

Gebäude

1

Giebäudetyp frerslehendes Mehrfamlhenhaus

Adresse L Monckeweg 7 31552 Rodenberg

-
Baujahr Gebäude 3 1970

Baujahr Wärmeezeuger 3 a

Wohngebäude

4

Gebäudenutzfläche (AN) 327,9 rn'z | tr nach § '19 EnEV aus der wohnfläche ermittelt

Wesentliche Eneßieträger f ür
Heizung und Wamwasser 3 Heizöl EL

Art: keine

An der Lüftung / Kühlung X Fensterlüftung
D Schachtlüftung

lVenvendung

ü Lüftungsanlage mit Wärmetuckgewinnung
o Lüttungsanlage ohne Wärmeruckgewinnung

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

! Neubau
X Vermietung / Verkauf

tr Modemisierung
(Anderung / Ert'/eiterung)

tr Sonstiges
(freiwillig)

Hlnweise zu don AngEbon über die energetlsche Qualltät d€s C'ebäudes

Die energetische Oualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiobedarts unter Annahme von

standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Enorgiovorbraucha ermittelt werden. Als Be-

zugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der R€d von den allgemeinen

W;hnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermö'gli-

chen (Edäuterungen - sishe lieite O. Teil des Energieausweises sind die Modemasierungsempfehlungen (Seite 4)

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Enorgieb€dartB erstellt (Energie-' - 
bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Salte 2 dargestellt. Zusätsliche lnformationen zum Verbrauch sind

freiwillig.

E Der Energieausrreis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Ensrgievoörauchs erstellt (Energie-

veörauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf §i6ita 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf^/eörauch durch X EigentÜmer tr Aussteller

D Dem Energieausweis sind zusäEliche lnformationen zur energetischen Qualität beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient ediglich der lnformation Dle Angaben m Energieausweis beziehen
Energieausweis ist lediglich

sich auf das
dafür gedacht,gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der

einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermÖglichen.

Verena Szwalkiewicz

Wieselpfad 17

30657 Hannover JV-*-.r--20.09.2018
Ausstellungsdaium Llnterschnfl cles Ausstellers

Datum der angelyendeten EnEV, gegebenenfalls ange\^€ndeten Anderungsverordnung ar EnEV '? Bei nicht rechtzetger Zuleilung

der Registrie;ummer (§ 17 Ab6at2 4 Sats 4 und-s EnEV) isl das Datum der Anl.agstellung einzutrageni di€ Registriemummer ist nach deren

Einganö nachträglich einzusetzen. t ti,lehrfactranpben mögticn 1 
bei Wärmenetzen Baujahr der ÜberlEbestiation

N olo€n mrh sonwa re En.ai.b.rEl. r PrctussE nd c 2 3

2007

tr Anlag€ zur
Kühlung

Erneueöare Energien

Gebäudeteil

Anzahl Wohnungen

Ausstellerl



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom 1 18. November 201 3

Ber€chneter Energiebodarf des Gsträudos

Energiebedarf

für WohngeMude

Registdernummer 2 Nt-2018-oo22t 86t 5 2

Cor-Emissionen3 tg4m'a)

c D

o 25 50 75 100 ',125

Endenorgiebedarf diesos Gebäud6

210,5 kwh,/(m4a)

E

r50

F

175

lo 
rn

200 225 >250

23:1,3 k\th/(rnr'a)

Primärenorgiebedart dies€s Gebäud6

Anlorderunoen o€mä8 EnEV'

PrimäreneroieHarf

lst-Wert 233,3kwh/(mra)Aniotderungs$/ert kwh/(mra)

Enemetische Oualität der Gebäuclehülle llr'
lst-wert 0,98 W(maK) Anforderungswe( W/(maK)

Sommedicier WärmeschuE fb€i Neubau) 0 eingehalten

Für Enemiebedadsberechnunoen vervendetes Verf ahren

Angaben zum EEWärmeG 5

Nutzung emoueöaEr Energien zur Deckung des
Wärme-und Kälteb€darß atlf Grund dos Emeuerbare-
Energlen-wärmege3etsos (EEwärmec)

210,5 kwh/(m'z a)

Vergleichswerte Endenergie

A+lAlBlclD el r I c lx
%

%

%

Art: Deckungsanteil t-E'

*.$:t$'::,r$:'
-

ErsaEmaßnahmen 6

Dlo Anlord€rungen d63 EEWännoG tY€rd€n durch dlo
E6.tsma8nahme nach § 7 Abatts I Nummor 2

EEWärmec orfüllt.

E Die nach § 7 Absats 1 Nuhmer2 EEWärmeG
veßchä.fren Anforderung$€rte der EnEV sind
eingehalten.

D Die in Verbindung mit § I EEWärmeG urn %
verschärien Anforderungstyerte der EnEV siM
eingehalten.

Verschärfr er Aniorderun$werl
Pimärenergiebedarf: krl/W(mr a)

Verschärfr er Anf orderungsu,en
für die energetische Qualität der
GeMudehülle Hr' w/(m' K)

Erläuterungen zum Bercchnungsverfahten
Die Eneßieeinsparve.oß,nung lässt für die 8er€chnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu lnterschiedlichen Ergeb-
nissen führcn können. lnsb€sondere \ €gen siandardisierter Randbedingungen
erlauben die ang€gebenen Werte keine RÜckschlüsse auf den tatsächlichen
Energieverbrauch. Die ausganesenen gedarfsu€rte der Skala sind spezilische
werte nach der EnEV pro Ouadrätmeter Gebäudenuläläche (AJ die im

Allgemeinen gÖßerist als die wohnfäche des Gebäudes.

1 siehe Fußnote I auf Seite 1 clgs Energieausu,eises ' siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des-Energieausu/eises 3 freiwillige Angabe

' nurbei Neubau solvie t€i ModemisieiJng im Falldes § 16 Absatz 1 Salz 3 EnEV 5 nurbei Neubau
6 nur bei Neubau im Fatt der An$,endung von § 7 Absalz 1 Nummer 2 EEWämeG ' EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

Hotc.nrcrh sollvraß En€oarb.rn6r PDr.ssd e 2 3

B

X Verlahren nach DIN V41086 und DIN V4701-10

D Verfahren nach DIN V 18599

tr Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

X Vereinfachunlen nach § 9 Abs 2 EnEV

Endenergiebedarf dieses GeMudes
IPfl ichtangabe in lmmobilienanzeigen]

0 25 50 75 100 125 150 1f5 200 225 >230
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E N E RGI EAUSWEIS rürwohnse*ude
9emäß den §§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18 November 2013

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudss Reglstriemummer ' t tt-2ot 8-Oozzt aot s

Energieverbrauch

0 25 50 75 100 ',125 150 175 200 225 >250

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes

IPfl ichtangabe in lmmobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

-n'"'*" 0," | 
**,",,*' 

| +,d, I '*r**^ 
| 
-ffi= 

| 
*':-,t*r'- 

| u*t

I sehe Fu&Ete '1 auf Seite 1 des Energieaus$,eses r siehe Fußnote 2 aü Sede 1 cbs ErE{g6ausu/eßes
' gegebenenfalls auch Leeßlandsa.Jschläge. Wannwasser-oder Kuhlpauschale ln klft ' EFH Einfamihenhaus, MFH: lvlehrfamitenhaus

Die modellhalt ermittelten Vergleich$^/ene beziehen sich
auf Gebärde, in denen Wärme für Heizung und
Warmwasser c,urch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt

Soll ein Eneeieverbrauch eines mit Fem- oder Nahwärme
beheiäen Gebäudes verglichen lveden, ist zu beachten
dass hier normaler$eise ein um 15 - 30 % gedngerer

Energieveöräuch als ber vergleichbaren Gebäuden mit
Kesselheizung zu erwarlen isl.

0 25 50 75 100 125 150 175 2oO 225 >2

e+lnlalclo el r I c lx

Vergleichsurerte Endenergie

--"{:i$'"""},$:F

Oas Verfahren zur Ermitllung des Energieverbrauchs ist durch c,ie Energieeinsparverordnung vorgegeben Die Werte der Skala sind
spezifische Werte pro Ouadraimeler Gebäudenutzfläche (AN) nach der EnergieeinspaNeordnung, die im Atlgemeinen größer ist ats die
Wohniäche des Gebäudes Der tatsächliche Energreverbrauch einer Wohnung oder eines Gebäudes \€icht insbesondere wegen des
Witterungseinflusses und sich ändemden Nulzewerhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab

Erläuterungen zum Verfahren

Hol!.ndn sotv.B Fi.,!ab.rn . tt!r.s!&.d e 2 3

I



E N ERGI EAUSWEIS rürwohnsebäude

9emäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom I
18. November 2013

Empfshlungan dos Ausstolleß Ragistriemummer' Nt-zot 8-0022186 t 5

! 
siehe Fußnote 1 auf Seile 1 des Energieausu/eises

Empfehlungen zur kostengünstigen Modemisierung

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieefflzienz sind X möglich ü nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahrnen

Nr Bau- oder
Anlagenteile

Maßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

empfohlen

in
Zusammenhang

mit größerer
Modernisierung

als
Einzel-
ma&

nahme

(freiwillige Angaben)

geschätzte

geschätzta
Kosten pro
eingesparte

Kilovatt-
stunde

Endenerqie

Anortisa-
tionszeit

1 Dach z.B. Emeuerung uns Verstärkung der

Dämmung in den Dachflächen und

der obersten Geschossdecke

X X

2 Fenster z.B. Austausch der noch nicht

getauschten Fenster und der

Glasbausteine gege

Wärmeschutrverglasung

X X

3 Heizung z.B. Erneuerung der Heizungsanlage,

solare Heizungsunterstützung,

Heizungssystem hydraulisch

abgleichen

X X

4 Warmwasser z.B. solare Warmwasserbereitung X X

tr weitere Empfehlungen aul gesondertem Blatt

Hinweis: Modemisierungsempiehlungen tur das Gebäude dienen lediglich der lnlormation

Sie sind kuz gefasste Hinweise und kein Ersatr für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind

erhältlich bei/unter:

Verena Szwalkiewicz
Wieselpfad 17, 30657 Hannover

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

? srehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausv€tses

-

I

Hollo.norh S.n*rE. Ei.t5b...16r Proi.s..r 0.2 3



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18. November 2013

Erläuterungen

Anqabe Gebäudeteil - Soito 1

Bei Wohngebäuden, die zu einem nichl unerheblichen Anteilzu
anderen als Wohnzwecken genutA werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemäß dem Muster nach Anlage 6 auf
den Gebäudeteil zu beschränken, der getrennt als Wohnge-
bäude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies
wird am Energieausweis durch die Angabe ,,Gebäudeteil" deul
lich gemacht.

Erneuerbare Enerqien - Seite 1

Hier wird darüber informiert. wofür und in welcher Art emeuer-
bare Energien genutzt weden. Bei Neubauten enthält Seite 2
(Angaben zum EEWärmec)dazu u/eitere Angaben.

Enerqiebedart - Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedin-
gungen (2.8. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte lnnentemperatur und innere Wärme-
gewinne usw.) berechnet So lässt sich die energetische Qua-
lität des Gebäudes unabhängig vom NutzeNerhalten und von
der Wettedage beurteilen lnsbesondere wegen der standardF
sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch

Prirnäreneroiebedarr -§oite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-
bäudes ab. Er berücksichtigt neben der Endenergie auch die
sogenannte,,Vorkette" lErkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (2.8.
Heizö|, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienutzung Zus^ätzlich können die mit d€m
EnergEbedarf verbundenen CO,-Emrssionen des Gebäudes
freiwillig angegeben werden.

siehe Fußnote 1 aul Seite 1 des Energieaus$eises

für WohngeMude

Anoaben zum EA,\,änneG - Seite 2
Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in bestimmtem
Umfang emeuerbare Energien zur Deckung des Wärme- und
Kältebedarfs nutzen ln dem Feld,Angaben zum EEWärmeG"
sind die Art der eingesetzten emeueöaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld
,,Ersalzmaßnahmen" wird ausgefüllt, wenn die Anforderungen
des EEWärmec teilweise oder vollständig durch l\4aßnahmen
zur Einsparung von Energie erfüllt werden. Die Angaben
dienen gegenüber der zuständigen Behörde als Nachweis
des UmfangsderPflichterfüllung durchdieErsatzmaßnahme und
der Einhaltung der für das Gebäude geltenden verschärften
Anf orderungswerte der EnEV.

Endenerqieverbrauch - Selto 3
Der Endenergieverbrauch wird for das Gebäude auf der Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Veörauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch-
landweiten Mittelwert umgerechnet. So führt beispielsweise ean
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der Endenergie-
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Ge-
bäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-
sie( einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künf-
tig zu eMa(enden Veörauch ist jedoch nicht m(Elich: insbe-
sondere können dieVeörauchsdaten einzelner Wohneinheiten
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
Verhalten der Bewohner abhängen.
lm Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und an die Veörauchserfassung
einbezogen. lm lnteresse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektnsch betriebenen Warmwasseranla-
gen der typische Verbrauch über eine Pauschale berijcksich-
tigt. Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die genannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle
,,Verbrauchserfassung' zu entnehmen.

Primärcneroieverbrauch - Seit6 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude
ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärener-
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energieträger berück-
sichtigen.

Eneroetische Oualität der Gebäu&hülle -Seite 2
Arcegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende
Umf assungs flächebezogene Transmissionswärmeverlust (For-
melzerchen in der EnEV: H' ). Er beschretbt die durchschnttt-
liche energetische Oualität aller wärmeübertragenden Umfas-
sungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Ge-
bäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Wärmeschutz. Außerdem stellt die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor überhitzung)
eines Gebäudes.

Endenemiebedarf -§eite 2
Der Endenergie bedarf gibt die nach technischen Regetn be-
rechnete, jähdich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung
und Warmwasserbereitungan. Er wird unter Standardklirna-
und Standardnuuungsbedingungen enechnet und ist ein lndi-
kator für die Energieefflzienz eines Gebäudes und seiner Anta-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebäude unter der Annahme von standardiaierten 

-Bedin-

gungen und unter Berücksrchtqung der EnergEveduste zuge-
führt werden muss. damit die standardisierte lnnentemperat-ur.
der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung sicher-
gestellt werden können. Ein kteiner Wert signatisi;rt einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieefflzienz.

5

Pflichtanoaben für lmmobiliomnzeioen - Seite 2 und 3
Nach der EnEV besteht die Pflicht, in tmmobilienanzeigen die
in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Dre dafür
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Verqleichslerte - Seite 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft
emittelte Werte und so en tedigftch Anhattspunkte für grobe
Vergleiche der We(e dEses cebäudes mit den Vergteichs_
werten anderer Gebäude sein Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungefähr die Werte für die ;in;elnen
Vergleichskategorien liegen.

Hoils.iM Son aE ü.A€.dn pDr.{ron, e 2 3



A

Energieeffizienz
klassen
A+

Endenegie
(kWh/m'a)
<30

<50

<75

< 100

<130

<'160

<200

<250

Passivhaus oder KfW 40+-Haus

Gebäude, das mindestens die Vorgaben der EnEV 2016 erfüllt
oder besser ist - z.B. KfW S5-Häuser oder KfW 7O-Häuser

Gebäude, das die Standards der EnEV 2014 erfüllt.

Gebäude, das energetisch besser ist als ein Haus, das gemäß
der dritten Wärmeschutzverordnung von '1995 errichtet wurde.

Gebäude, das energetisch in etwa der dritten
Wärmeschutzverord n ung von 1995 entspricht.

Gebäude, das energetisch in etwa die zweiten
Wärmeschutzverord n u ng von 1 982 einhält

Gebäude, das energetisch besser ist als ein Haus, das gemäß
der ersten Wärmeschutzverordnung von 1977 errichtet wurde.

Maximaler Verbrauch, das ein rudimentär gedämmtes Gebäude
gemäß der ersten Wärmeschutzverordnung von 1977 aufweist

B

U

D

F

G

H >250
Unsanierter, energetisch schlechter Altbau

Gebäudeklassifi zierung

E


